
N U T Z U N G S V E R T R A G

zwischen
der Stadt Leipzig

und

vertreten durch

1. NUTZUNGSOBJEKT

(1) Gebäude/Saal Alte Börse

(2) Ansprechpartner/in Kathleen Belger

2. ART DER VERANSTALTUNG

3. NUTZUNGSZEIT

Datum

Uhrzeit

Beginn der Veranstaltung

4. DAS MUSEUM/DER NUTZER stellt (Personen)                 Der Nutzer bezahlt (zzgl. 16% gesetzl. MwSt.)

für den Ordnungsdienst

für den Garderobendienst

für die Stuhlberäumung

5. NUTZUNGSENTGELT
(zzgl. 16% gesetzl. MwSt.) €   

+   Flügelnutzung €

Das Nutzungsentgelt ist nach Rechnungslegung durch das Stadtgeschichtliche Museum innerhalb von 14 Tagen

unter Angabe des Kassenzeichens zu überweisen.

ALTE BÖRSE   Naschmarkt   04109 Leipzig   Telefon, Fax: 03 41 2617766
Internet: www..leipzig.de/stadtmuseum
eMail: Stadtmuseum.Leipzig@t-online.de
Postanschrift:   Stadtgeschichtliches Museum/Neubau   Böttchergäßchen 3, 04109 Leipzig

vertreten durch den Oberbürgermeister
dieser vertreten durch den Beigeordneten für Kultur
endvertreten durch den Direktor des Stadtgeschichtlichen Museums

– im folgenden Museum
–

– im folgenden Nutzer–



6. Der Nutzer verpflichtet sich zur Einhaltung folgender
Nutzungsbedingungen:

• Der Nutzer hat sich vor Nutzungsbeginn vom ordnungs-
gemäßen Zustand der Mietsache zu überzeugen und
Mängel sofort anzuzeigen.

• Veränderungen am Bestuhlungsplan bedürfen der
vorherigen Absprache und Zustimmung des Museums.

• Die Höchstbesucherzahl beträgt 200 Personen.
• Der Nutzer ist zur Einhaltung der innerbetrieblichen

Sicherheitsbestimmungen sowie der gesetzlichen
Bestimmungen des Arbeits-, Unfall- und Brandschutzes
verpflichtet.

• Das Rauchen und der Umgang mit offenem Licht sind
nicht gestattet.

• Dekorative Ausgestaltung bzw. Werbung im oder am
Gebäude, Sondervorhaben (fotografische oder Fernseh-
aufnahmen, Mitschnitte für den Rundfunk u. ä.) bedürfen
der Zustimmung der Museumsleitung.

• Fluchtwege dürfen nicht verstellt oder in ihrer Funktion
beeinträchtigt werden.

• Aufbauten, Kabel o. ä. sind generell so zu verlegen,
dass jegliche Unfall- und Stolpergefahr ausgeschlossen
ist.

• Alle vom Nutzer mitgebrachten und verwendeten elektri-
schen Anlagen und Betriebsmittel müssen einwandfrei
funktionieren, zugelassen und geprüft sein. Sie dürfen
nur benutzt werden, wenn sie den betrieblichen und
örtlichen Sicherheitsanforderungen genügen.

• Einlass- und Garderobendienste haben in entspre-
chender Anzahl mindestens 30 Minuten vor Veran-
staltungsbeginn und bis der letzte Besucher die
Veranstaltung verlassen hat, anwesend zu sein.

• Der Nutzer ist insbesondere verpflichtet:
a) alle jeweils erforderlichen Genehmigungen bei den

zuständigen Stellen zu besorgen,
b) alle Steuern und sonstigen Abgaben für die Veran-

staltung zu tragen und selbst abzuführen,
c) den Einlass von Besuchern frühestens 1/2 Stunde

vor Veranstaltungsbeginn zu gestatten,
d) falls erforderlich, mit dem Museum Maßnahmen zum

Schutz der historischen Einrichtung und des
Fußbodens festzulegen und in Auftrag zu geben,

e) ohne Absprache keine zusätzlichen Beleuch-
tungskörper zu installieren und zu betreiben,

7. Das Museum ist nicht verpflichtet, Technik sowie
Gegenstände jeglicher Art für die Veranstaltung zur
Verfügung zu stellen.

8. Der Nutzer haftet für alle Schäden, die dem Museum
an der überlassenen Einrichtung, Geräten usw. durch
die Nutzung im Rahmen dieses Vertrages entstehen.
Unberührt hiervon bleibt die Haftung des Museums als
Gebäudeeigentümer für den sicheren Bauzustand des
Gebäudes.

Der Nutzer stellt das Museum von etwaigen
Haftungsansprüchen seiner Bediensteten, Beauftrag-
ten, Besucher der Veranstaltung und sonstiger Dritter
für Schäden frei, die im Zusammenhang mit der
Nutzung der überlassenen Räume sowie der Zugänge
zu den Räumen stehen.

Der Nutzer verzichtet auf eigene Haftungsansprüche
gegen das Museum und für den Fall der eigenen
Inanspruchnahme auf die Geltendmachung von Rück-
griffansprüchen gegen das Museum, dessen
Bedienstete oder Beauftragte.

Der Nutzer hat für evtl. Schäden aus der Veranstaltung
eine ausreichende Haftpflichtversicherung abzuschlie-
ßen, durch welche auch die Freistellansprüche gedeckt
werden. Auf Verlangen des Museums hat der Nutzer
die Versicherungspolice vor Nutzungsbeginn vorzule-
gen sowie die Prämienzahlung nachzuweisen.

9. Bei Nichteinhaltung der im Vertrag festgelegten Verein-
barung ist das Museum berechtigt, vom Vertrag
zurückzutreten.

10. Dieser Vertrag tritt mit seiner Unterzeichnung in Kraft.

Bei Vertragsrücktritt durch den Nutzer 30 bis 14 Tage
vor dem Veranstaltungstermin werden 50 % des
Nutzungsentgelts, bei Rücktritt innerhalb der letzten 14
Tage vor dem Veranstaltungstermin 75 % des
Nutzungsentgelts berechnet.

11. Der  Nutzer verpflichtet sich, die beabsichtigte
öffentliche Wiedergabe von Musik bei der Gesellschaft
für musikalische Aufführungs- und mechanische
Vervielfältigungsrechte (GEMA), Bezirksdirektion
Dresden, anzumelden und anfallende Gebühren zu
tragen.

12. Gerichtsstand für alle aus diesem Vertrag folgenden
Rechtsstreitigkeiten ist Leipzig.

Leipzig, den

i. A. Dr. Volker Rodekamp
Direktor

Datum, Ort

Stempel und Unterschrift des Vertragspartners


